Anlage 3
(zu Ziffer VI Nummer 6)

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Förderung der Kinder-, der Kinder und Jugendfeuerwehr sowie der Jugendfeuerwehr

	
	
	     

	Bewilligungsbehörde

[bookmark: Text1]Landratsamt Meißen, Amt für BKR
[bookmark: _GoBack]Brauhausstraße 21, 01662 Meißen
	
	Ort, Datum

	
	
	

	
	
	

	
	
	Zutreffendes bitte ankreuzen  oder ausfüllen

	
	
	
	
	 Nicht Zutreffendes bitte streichen





1. Antragsteller

	Name der Gemeinde (ggf. mit Angabe des Landkreises)
     

	Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)
     

	Bankverbindung 
BIC             
	IBAN
     

	Auskunft erteilt
     
	Telefon:
     

	Region
     
	Gemeindekennziffer                                    
nach dem systematischen Schlüsselverzeichnis
(ohne Kennziffer für das Land) des Statistischen Landesamtes



2. Beantragte Zuwendung

[bookmark: Text2]      Mitglieder der Kinderfeuerwehr der Gemeinde (Stichtag: 31.12. des Vorjahres gemäß
Meldung zur Jahreserhebung der Jugendfeuerwehr Sachsen)

      Kinder als Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehr der Gemeinde (Stichtag: 31.12.
des Vorjahres gemäß Meldung zur Jahreserhebung der Jugendfeuerwehr Sachsen)

      Mitglieder der Jugendfeuerwehr der Gemeinde (Stichtag: 31.12. des Vorjahres gemäß
Meldung zur Jahreserhebung der Jugendfeuerwehr Sachsen)

      Jugendliche als Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehr der Gemeinde (Stichtag:
31.12. des Vorjahres gemäß Meldung zur Jahreserhebung der Jugendfeuerwehr Sachsen)

x 20 EUR pro Person

=       EUR als Pauschale gemäß Ziffer V Nr. 4 der Richtlinie Feuerwehrförderung

3. Erklärungen des Antragstellers

Die im Antrag gemachten Angaben sind vollständig und richtig. Die Zuwendung wird ausschließlich zur Unterstützung der Kinder-, der Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie der Jugendfeuerwehr im Sinne von Ziffer VI Nummer 6 Richtlinie Feuerwehrförderung verwendet.








	Hinweis:
	Die Daten von Antragstellern auf Fördermittel werden gemäß § 4 Abs. 1 des Gesetzes über Fördermitteldatenbanken im Freistaat Sachsen (SächsFöDaG) vom 10. Juni 1999 (SächsGVBl. S. 273) das durch Artikel 19 des Gesetzes vom 14. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 782) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, in einer landeseinheitlichen Fördermitteldatenbank zum Zwecke der laufenden Analyse der Förderpraxis, der Ausübung der Rechts- und Fachaufsicht und der Vermeidung rechtswidriger Förderung verarbeitet.

	
	

	
	

	

	
	

	
	                         

Dienstsiegel

	
	Unterschrift
	
	




